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Merkblatt 
für die Aufnahme in das Bundesgymnasium Tanzenberg

· Die vorläufige Schulplatzzuweisung erfolgt bis spätestens am 4. Montag nach den Semesterferien.
Ein vorläufig zugewiesener Schulplatz gilt unter der Bedingung, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme die gesetzlichen Aufnahmebedingungen erfüllt werden, als verbindlich. Die Nichtannahme eines vorläufig zugewiesenen Schulplatzes ist nur aus besonderen Gründen  und nur gegenüber der Schulbehörde 1. Instanz (Landesschulrat für Kärnten) zulässig.

· Die Bewerbungsunterlagen von Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerbern, denen von Seiten der Schule kein vorläufiger Schulplatz zugewiesen werden konnte, werden der Schulbehörde 1. Instanz übermittelt.
· Die Aufnahme in die 1. Klasse einer allgemeinbildenden höheren Schule setzt voraus, dass die vierte Stufe der Volksschule erfolgreich abgeschlossen wurde und die Beurteilung in Deutsch, Lesen sowie Mathematik für die vierte Schulstufe mit "Sehr gut" oder "Gut" erfolgte. Die Beurteilung mit "Befriedigend" in diesen Pflichtgegenständen steht der Aufnahme nicht entgegen, sofern die Schulkonferenz der Volksschule feststellt, dass der Schüler auf Grund seiner sonstigen Leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der allgemeinbildenden höheren Schule genügen wird. Aufnahmsbewerber, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, haben eine Aufnahmsprüfung abzulegen.
· Schüler der vierten Stufe der Volksschule, die die Aufnahmsvoraussetzungen für die allgemeinbildende höhere Schule nicht erfüllen, müssen darüber von der Volksschule nachweislich 6 Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. Diese Schüler können von den Erziehungsberechtigten binnen 2 Wochen nach Erhalt dieser Verständigung beim Schulleiter des Gymnasiums zur Aufnahmsprüfung angemeldet werden.

· Termine für die Aufnahmsprüfungen: 
Dienstag,
3. Juli 2007

Mittwoch,
4. Juli 2007
· Das Jahreszeugnis der 4. Klasse Volksschule ist im Original bis spätestens Montag, den 9. Juli 2007, dem BG Tanzenberg zu übermitteln. Bei Unterbleiben der Vorlage des Jahreszeugnisses innerhalb der festgesetzten Frist nehmen wir an, dass ihr Interesse an der Aufnahme ihres Kindes in unsere Schule erloschen ist. Alle Anmeldungsunterlagen werden dem Landesschulrat für Kärnten weitergeleitet.
Tanzenberg, im Jänner 2007
Dir. OStR. Mag. Eduard Hirschberger
